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Teilnahmepflicht 

ABWL-Seminar WS 2008/09 
 
 
 

Wer im Wintersemester 2008/09 einen 

Platz in einem ABWL-Seminar erhalten 

hat und diesen  

ohne nachvollziehbare Begründung 

nicht nutzt oder  

das Seminar unbegründet abbricht, 

zählt im darauf folgenden Semester nach 

§10, Abs.4 der Studienordnung zur 

Gruppe 2, und  

wird nur dann zu einem ABWL-Seminar 

zugelassen, wenn nach Zulassung aller 

Studenten der Gruppe 1 Seminarplätze 

frei bleiben. 


